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Allerhöch#ter Erlaß, betreffend die Änderung der Begriffe des Freiheitsentzuges im 
ge#amten Umfang der Ge#etzgebung des Deut#chen Reiches,  

zum Stand 28. Oktober 1918. 
 

erla##en am 14.08.2010 
 

In Kraft ge#etzt am 15.06.2011 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichs-Anzeiger  
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 
 

 
Nr 26 

 
Im ge#amten Umfang der Reichsge#etzgebung, in dem auf Grund von Be#timmungen, Verordnungen und 
Vor#chriften die Begriffe Zuchthaus, Fe#tungshaft, Gefängnis und Haft verwendet werden, tritt an de##en 
Stelle der Begriff „Freiheitsentzug“.  
 
Die betreffenden Be#timmungen, Verordnungen und Vor#chriften #ind im Verlauf einer zu folgen habenden 
Strafrechtsreform zu ändern. 
 

 
 

Ro#tock, den 14. Augu#t 2010 

 
 

Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
Staats#ekretär des Innern 

Erhard Lorenz 
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